
 
 

Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main 
 
 

Wichtige Information für die Anteilinhaber 
Anlegerinformation zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Dezember 2021 

 

Lupus alpha CLO High Quality Invest 
(ISIN: DE000A1XDX38) 

 
Die Lupus alpha Investment GmbH ändert mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) zum 01. Dezember 2021 die „Besondere Anlagebedingungen“ des OGAW-Sonderver-
mögens „Lupus alpha CLO High Quality Invest“ (ISIN: DE000A1XDX38 / WKN: A1XDX3). Hintergrund 
der Änderung ist die Einführung eines teilweisen Swing Pricings zur Modifizierung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises. Zukünftig wird der Nettoinventarwert zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag 
(Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann An-
wendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilausgaben an dem jeweiligen Bewer-
tungstag einen von der Gesellschaft festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt 
den Schwellenwert als prozentualen Betrag anhand mehrerer Kriterien wie z.B. Marktbedingungen, 
Marktliquidität oder durch Risikoanalysen.  
 
Die aktualisierten Besonderen Anlagebedingungen sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Lupus alpha Invest-
ment GmbH, Frankfurt am Main, („Gesellschaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermögen gemäß der 
OGAW-Richtlinie  

„Lupus alpha CLO High Quality Invest“, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedin-
gungen“ gelten. 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 
§ 1Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 
 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 
3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 
4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 
5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

 
§ 2 Anlagegrenzen 

 
1. Das OGAW-Sondervermögen kann seine Mittel vollständig in Wertpapiere gemäß § 1 Nr. 1 anlegen. Die in 

Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 
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2. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations 
(„CLO“) angelegt werden. CLOs, die für das Sondervermögen erworben werden, müssen über ein Investment-
grade Rating verfügen. Das Investmentgrade Rating muss dabei entweder von Standard & Poor’s oder Moody’s 
oder Fitch Ratings stammen und über folgende Ratingcodes verfügen: 
 

Standard & Poor’s: mindestens BBB- 
Moody’s: mindestens Baa3 
Fitch Ratings: mindestens BBB- 
 

Bei mehreren Ratings ist von den beiden besten Ratings das schlechtere Rating maßgebend. 
CLOs, die nach Erwerb für das Sondervermögen ihr Investmentgrade Rating verlieren, sind unter Berücksichti-
gung der Interessen der Anleger baldmöglichst zu veräußern. 
 

3. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente nach Maßgabe 
von § 6 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ angelegt werden. Die in Pension genommenen Geldmarktin-
strumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 
 

4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis zu 10 Prozent 
des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden, wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 
 

5. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 
 

• Die Bundesrepublik Deutschland 
• Als Bundesländer: 

- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Berlin 
- Brandenburg 
- Bremen 
- Hamburg 
- Hessen 
- Mecklenburg-Vorpommern 
- Niedersachsen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Rheinland-Pfalz 
- Saarland 
- Sachsen 
- Sachsen-Anhalt 
- Schleswig-Holstein 
- Thüringen 

 
• Europäische Union 
• Als EU-Mitgliedstaaten: 

- Belgien 
- Bulgarien 
- Dänemark 
- Estland 
- Finnland 
- Frankreich 
- Griechenland 
- Republik Irland 
- Italien 
- Kroatien 
- Lettland 
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- Litauen 
- Malta 
- Polen 
- Luxemburg 
- Niederlande 
- Österreich 
- Portugal 
- Schweden 
- Slowakei 
- Slowenien 
- Spanien 
- Tschechische Republik 
- Ungarn 
- Republik Zypern 
- Rumänien 

 
• Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: 

- Island 
- Liechtenstein 
- Norwegen 

 
• Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mit-

glied des EWR sind: 
- Australien 
- Japan 
- Kanada 
- Südkorea 
- Mexiko 
- Neuseeland 
- Schweiz 
- Türkei 
- Vereinigte Staaten von Amerika 
- Chile 
- Israel 
- Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

 
jeweils mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. 

 
6. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 

Satz 1 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gehalten werden. 
 

7. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach Maßgabe des 
§ 8 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile 
sind auf die Anlage-grenzen der des § 207 und 210 Abs. 3 KAGB anzurechnen. 

 
ANTEILKLASSEN 
§ 3 Anteilklassen 

 
1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der AABen gebildet werden, 

die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwerts, der Verwal-
tungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung 
von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. 
 



4 
 

2. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht 
einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Aus-
gabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder eine Kombination 
dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

3. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen Währungsanteil-
klasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung zugunsten der Währung dieser 
Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch unabhängig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des 
§ 197 Abs. 1 KAGB auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wech-
selkursverluste von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des 
OGAW-Sondervermögens zu vermeiden. 
 

4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteil-
klassen, Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwal-
tungsvergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse 
entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.  

 
ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 4 Anteile 
 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer An-
teile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 
§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 
1. Die Gesellschaft wendet bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes zur Errechnung des Ausgabe- und Rück-

nahmepreises teilweises Swing Pricing an. Abweichend von § 18 Absatz 1 Satz 1 der AABen ist zusätzlich zum 
Nettoinventarwert der modifizierte Nettoinventarwert je Anteil zu berechnen. Hierzu werden bei Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen die durch den Netto-Überschuss an Rückgabe- oder Ausgabeverlangen von Anteilen 
verursachten Transaktionskosten mit einbezogen, vorausgesetzt der Netto-Überschuss überschreitet einen 
Schwellenwert (modifizierter Nettoinventarwert). Dem Ausgabe- und Rücknahmepreis ist statt des Nettoinven-
tarwertes der modifizierte Nettoinventarwert zugrunde zu legen. Die Vorgaben in § 18 Absatz 1 Satz 3 der 
AABen gelten für den modifizierten Nettoinventarwert entsprechend. Die Gesellschaft erläutert das Verfahren, 
nach dem der modifizierte Nettoinventarwert berechnet wird, im Verkaufsprospekt. 
 

2. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 4 Prozent des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren 
Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 
 

3. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 
 

§ 6 Rücknahme von Anteilen 
 

1. Anteilrückgaben sind durch unwiderrufliche Rückgabeerklärungen gegenüber der Gesellschaft zu erklären. Die 
Anteile werden 10 Börsentage nach der unwiderruflichen Rückgabeerklärung zurückgenommen. 
 

2. Abweichend von § 18 Abs. 3 der Allgemeinen Anlagebedingungen ist der Abrechnungsstichtag der Rücknah-
metag.  

 
 

§ 7 Kosten 
 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung von bis zu 
0,6 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungspe-
riode, der sich jeweils aus den Monatsendwerten errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben. 
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2. Die Gesellschaft belastet dem OGAW-Sondervermögen die Kosten, welche durch externe Dienstleister aus der 
Verwaltung von Derivate-Geschäften, der Meldung von Derivate-Geschäften und bei der Verwaltung von Si-
cherheiten für diese Geschäfte entstehen. Darüber hinaus können dem OGAW-Sondervermögen auch die Kos-
ten aus der Regulierung von nicht börsengehandelten Derivaten, aus den Anforderungen der zentralen Gegen-
parteien und den Meldungen an Transaktionsregister direkt belastet werden (sog. EMIR-Kosten, resultierend aus 
der EU-Verordnung Nr. 648/2012). Die vorstehenden Kosten werden nicht von der Verwaltungsvergütung ab-
gedeckt. In diesem Fall erhalten die externen Dienstleister zusammen eine Vergütung in Höhe von bis zu 
0,05 Prozent p.a. des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, die aus den Werten am Ende eines 
jeden Monats errechnet wird. Es steht im Ermessen der Gesellschaft, ganz oder teilweise von einer Belastung 
der Vergütung abzusehen. 
 

3. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,04 Prozent des durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, errechnet aus den Mo-
natsendwerten (jedoch mindestens EUR 25.000 p.a.). Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben. 
 

4. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1 bis 3 als Vergütung 
sowie nach 5 n) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 0,71 Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am 
En-de eines jeden Monats errechnet wird, betragen. 
 

5. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sonderver-
mögens: 

 
a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwah-

rung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 
 
b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Ver-

kaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformatio-
nen); 

 
c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes; 
 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informatio-
nen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über Maß-
nahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwer-
termittlung; 

 
e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sonder-

vermögens; 
 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuer-
lichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

 
g) Kosten für die Geltendmachung und Durch-setzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des 
OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

 
h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben 

werden; 
 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;  
 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines 
Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 
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k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 
 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 
 

m) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu 
zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen und im 
Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung; 

 
n) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein 

oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten 
oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer be-
stimmten Branche oder einem bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,02 Prozent p.a. des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus 
den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 
6. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zu-

sammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belas-
tet. 
 

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rück-
nahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeit-raum für den Erwerb und 
die Rücknahme von An-teilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb von 
Anteilen oder Aktien, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausga-
beaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahres-
bericht die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer 
anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentli-
che unmittelbare oder mittel-bare Beteiligung verbunden ist als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Son-
dervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde. 

 
ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 8 Ausschüttung 
 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge - 
unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräußerungsgewinne unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 
 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetra-
gen werden, als die Summe der vor-getragenen Erträge 15 Prozent des jeweiligen Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig 
vorgetragen werden. 
 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage 
im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden. 
 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwischenaus-
schüttungen sind zulässig. 
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§ 9 Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November eines 
jeden Jahres. 

 
*** 

 
Sollten Sie mit den vorangestellten Änderungen nicht einverstanden sein, können Sie Ihre Anteile am 
OGAW-Sondervermögen grundsätzlich jederzeit kostenfrei zurückgeben. 
 
Weiterführende Informationen erhalten Sie kostenlos der Lupus alpha Investment GmbH, Speicher-
straße 49-51, 60327 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per 
Email service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. 
 
Für das benannte OGAW-Sondervermögen erscheint zum 01. Dezember 2021 eine aktualisierte Aus-
gabe des Verkaufsprospekts, welches bei der Lupus alpha Investment GmbH, Speicherstraße 49-51, 
60327 Frankfurt am Main, auf Nachfrage kostenfrei erhältlich oder jederzeit unter www.lupusalpha.de 
kostenfrei abrufbar ist. 

 
Frankfurt am Main im Oktober 2021 

 

Lupus alpha Investment GmbH 
Die Geschäftsführung 


